
Großer Saal und 

Kleiner Saal Großer Saal Kleiner Saal

Art der Nutzung Nutzungsdauer € € € € €
1. Tag 500,00 350,00 180,00 75,00 50,00
2. Tag und jeder weitere Tag 300,00 250,00 100,00 60,00 40,00
kurzzeitige Nutzung (nicht mehr als 4 Std.) 250,00 175,00 90,00 75,00 25,00
Reinigungsgebühr 125,00 100,00 100,00 100,00 25,00

1. Tag 125,00 90,00 45,00 20,00 40,00
2. Tag und jeder weitere Tag 75,00 55,00 30,00 20,00 25,00
kurzzeitige Nutzung (nicht mehr als 4 Std.) 65,00 45,00 25,00 20,00 20,00
Reinigungsgebühr 125,00 100,00 75,00 50,00 25,00

1. Tag 100,00 60,00 40,00 20,00 30,00
2. Tag und jeder weitere Tag 60,00 35,00 30,00 20,00 20,00
kurzzeitige Nutzung (nicht mehr als 4 Std.) 50,00 30,00 20,00 20,00 15,00

Reinigungsgebühr 125,00 75,00 20,00 50,00 25,00

1. Tag 175,00 120,00 80,00 20,00 40,00
2. Tag und jeder weitere Tag 100,00 75,00 50,00 20,00 25,00
kurzzeitige Nutzung (nicht mehr als 4 Std.) 90,00 60,00 40,00 20,00 20,00

Reinigungsgebühr 125,00 100,00 75,00 50,00 25,00

1. Tag 125,00 100,00 80,00 20,00 50,00
2. Tag und jeder weitere Tag 85,00 60,00 50,00 20,00 40,00
kurzzeitige Nutzung (nicht mehr als 4 Std.) 65,00 50,00 40,00 20,00 25,00
Reinigungsgebühr 125,00 100,00 75,00 50,00 25,00

1. Tag 150,00 100,00 80,00 20,00 ---
2. Tag und jeder weitere Tag 100,00 75,00 60,00 20,00 ---
Alternativ: Pauschal 1.500,00 1.000,00 800,00 20,00 ---
Reinigungsgebühr 125,00 100,00 100,00 100,00 ---

8. Kaution

1.  großer Saal und gesamte Halle (inkl. Foyer und Küche) 500,00 €uro

2.  kleiner Saal (inkl. Foyer und Küche), Foyer (inkl. Küche) und Küche 150,00 €uro

9. Nebenkosten (aktuell)
Stromkosten: 0,83 € je kW/h
Heizkosten: 0,108 € je kW/h
Wasser- und Abwasserkosten: 7,65 € je m³
Ersatzbeschaffnung und Reparaturen bei Schäden oder Verlusten nach vorhandener Preisliste bzw. tatsächlichen Kosten.

10. Ortsfremdenzuschlag Hinweis: Betrifft außschließlich Punkt 5 der Übersicht!
Nutzer die nicht in der Stadt Kirchberg wohnhaft sind zahlen einen Zuschlag in Höhe von 40 % auf die jeweilige Nutzungsgebühr gemäß der gültigen Gebührensatzung.

Zusätzlich zu der unter Nr. 1 und 2 festgesetzten Kaution sind die jeweiligen Benutzungsgebühren und die Gebühren für die Reinigung der Einrichtung zu zahlen. Es 
ergibt sich somit eine zusammengesetzte Kaution aus Nr. 1 oder 2,  den Benutzungsgebühren und den Gebühren für die Reinigung. 

6. Gewerbliche Ausstellungen
Messe

- je Aussteller - 

1. Kommerzielle 
Festveranstaltungen und 

gewerbliche Veranstaltungen

2. Vereinsinterne 
Veranstaltungen, Nutzung mit 
kulturellem Nutzungszweck,

Landesbühne

3. Bildungseinrichtungen, 
Kindergärten u. Jugendgruppen, 
Blutspende, Seniorenarbeit, VdK

4.Politische Veranstaltungen,
religiöse Veranstaltungen, 

Tagungen, Seminare, Betriebs- 
u. andere Versammlungen, 

Konzerte, Theater

5. private Nutzung

je angefangene Arbeitsstunde € 30,00 
7. Gebühr für den Auf- und Abbau der Bühne oder die Bestuhlung, Gebühr 

für die Sonderreinigung bei außerordentlicher Verschmutzung

Gebührenübersicht für die Benutzung der Stadthalle Kirchberg

Der Stadtrat der Stadt Kirchberg hat in seiner Sitzung am 15.12.2022 eine Benutzungsgebührensatzung sowie Nebenkosten, Kaution und einen 
Ortsfremdenzuschlag beschlossen. Die Gebühren und anderen Nebenkosten sind zum 01.01.2023 in Kraft.

Küche Foyer

inkl.  Toiletten, Foyer und Außengelände


